
 

 

Bedingungen für Prüfungen per Video-Aufnahme 

Für Prüfungen per Video-Aufnahme gelten die folgenden Bedingungen: 

 Vortrag gemäss Prüfungsbedingungen im Reglement  

 Zulassungsprüfungen: Gemäss «Richtlinien zur Durchführung von 

Zulassungsprüfungen» 

 Zwischenprüfungen: Gemäss «Fachunterrichtsbeschrieben» 

 Alle Werke müssen im selben Video ohne Schnitt gespielt werden. Auf dem Video muss eine 

Uhr ersichtlich sein, damit sichergestellt werden kann, dass das Video nicht geschnitten ist. 

 Auf dem Video muss der gesamte Körper, das Gesicht, die Hände und das Instrument gut 

sichtbar sein. 

 Das Video muss in einer sehr guten Qualität vorliegen, damit die Expertenkommission eine 

Bewertung vornehmen kann. Ist die Qualität des Videos nicht ausreichend muss eine neue 

Aufnahme eingereicht werden. Sind die Länge und/oder Qualität des Videos unzureichend, 

wird das Video vom Sekretariat KMH zurückgewiesen. 

 Noten digital einreichen.  

Bei Zulassungsprüfungen: Bitte senden Sie das Dossier der Kandidaten/innen mit dem Video mit.  

 

  

 

 

 


